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Sprechzeiten der Bürgermeister:
Gemeinde Ahlsdorf
Grundstraße 5, 06313 Ahlsdorf Tel.:
Herr Patz 20213
Dienstag: 16.00 - 18.00 Uhr

Gemeinde Benndorf
Chausseestraße 1, 06308 Benndorf Tel.:
Herr Zanirato 86-220
Dienstag: 15.00 - 17.30 Uhr

Gemeinde Blankenheim
Kreisfelder Weg 165 a, 06528 Blankenheim Tel.:
Herr Strobach 034659 60707
1 Std. vor jeder Gemeinderatssitzung und 
nach Vereinbarung
Besetzung Gemeindebüro:
Mi., 11.00 - 14.00 Uhr + Do., 12.00 - 16.00 Uhr

Gemeinde Bornstedt
Karl-Marx-Straße 6, 06295 Bornstedt Tel.:
Herr Rose 03475 633176
Mittwoch: 17.00 - 18.00 Uhr

Gemeinde Helbra
Hauptstraße 24, 06311 Helbra Tel.:
Herr Böttge 20317
Dienstag: 16.00 - 18.00 Uhr

Service-Büro
Hauptstraße 10, 06311 Helbra Tel.:

82869
Sprechzeiten: Mo. – Fr. 9.00 - 14.00 Uhr

Gemeinde Hergisdorf
Thomas-Müntzer-Straße 147, 
06313 Hergisdorf Tel.:
Herr Colawo 20346
Donnerstag: 16.00 - 18.00 

Uhr

Gemeinde Klostermansfeld
Kirchstraße 1, 06308 Klostermansfeld Tel.:
Herr Tempelhof 80-120
Dienstag: 17.00 - 18.00 Uhr

Gemeinde Wimmelburg
Hauptstraße 73, 06313 Wimmelburg Tel.:
Herr Zinke 03475633240
Dienstag: 17.30 - 18.30 Uhr

Sitz: An der Hütte 1, 06311 Helbra
Tel.: 034772 50-0
Fax: 034772 27231
Internet: www.verwaltungsamt-helbra.de
E-Mail: info@verwaltungsamt-helbra.de
Sprechzeiten für alle Fachdienste:
Montag: 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 9.00 - 12.00 Uhr und

14.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und

14.00 - 15.30 Uhr
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr
Wichtige Telefonnummern:
Verbandsgemeindebürgermeister

Zi.: 304 Sekretariat 50-101

Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen
Zi.: 305 FD-Leiterin 50-103
SG Zentrale Dienste

Zi.: 318 Allg. Verwaltung 50-151
Zi.: 315 Kindereinrichtungen, Kostenbeiträ-

ge, Bad, Kultur
50-252

Zi.: 217 Grundschulen, Wahlen 50-201
Zi.: 314 Kommunalanzeiger 50-157
SG Finanzen

Zi.: 122 Steuern 50-314
50-313

Zi.: 114, Kasse 50-301
115 50-302

50-214
Zi.: 123 Vollstreckung 50-304

50-316
Fachdienst Bau- und Ordnungsverwaltung
Zi.: 216 FD-Leiter 50-207
SG Bauverwaltung

Zi.: 206 Beiträge, UHV 50-213
Zi.: 214, Gebäudeverwaltung 50-211
215 50-212

50-308
Zi.: 212 Straßenbeleuchtung 50-254
Zi.: 204 Wirtschaftshöfe 50-204
Zi.: 207 Bauanträge, Bauleitplanung 50-208
Zi.: 116 Liegenschaften 50-306

50-307
Zi.: 203 Straßenschäden 50-300
 
SG Ordnungsverwaltung

Zi.: 319 Allg. Ordnungsangelegenheiten 50-150
Zi.: 317 Brandschutz 50-152
Zi.: 323 Einwohnermeldeangelegen-

heiten
50-161
50-162

Zi.: 320 Allg. Ordnungsangelegenheiten, Fund-
büro, Gewerbe

50-153

Zi.: 320 Allg. Ordnungsangelegenheiten 50-158
Zi.: 322 Standesamt/Friedhofswesen 50-159
Zi.: 316, Kontrolle der öffentlichen 50-154
313 Sicherheit und Ordnung 50-155

Sprechzeiten Schiedsstelle: Tel.:
jeden 1. Dienstag des Monats von 50-212
16.30 - 17.30 Uhr

Sprechzeiten der Verwaltung und Bürgermeister
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d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit 3.095.700 EUR

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit 600.000 EUR

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit 159.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 
Kredite für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 600.000 EUR fest-
gesetzt.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 
432.000 EUR festgesetzt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 1.400.000 EUR 
festgesetzt.

§ 5 
Umlage

Die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs der Verbandsgemein-
de wird gemäß der §§ 19 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) 
Land Sachsen-Anhalt in der zur Zeit geltenden Fassung erhoben.
Die Umlagesätze für die Verbandsgemeindeumlage werden

für das Haushaltsjahr 2019 auf 46,66 v. H.
festgesetzt.
Der Anteil an der Investitionspauschale beträgt

für das Haushaltsjahr 2019 12,5 v.H.
der Investitionspauschale der Mitgliedsgemeinden.

§ 6 
Weitere Vorschriften

1. Als erheblich im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr.1 KVG LSA gilt 
ein Fehlbetrag, der 250.000 Euro übersteigt.
Als erheblich sind zahlungswirksame Mehraufwendungen 
bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 2 
KVG LSA anzusehen, wenn sie im Einzelfall 250.000 Euro 
im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan übersteigen.
Als geringfügig bzw. nicht erheblich im Sinne des § 103 
Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA gelten Auszahlungen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelfall, 
wenn sie 80.000 Euro nicht übersteigen.

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 
25.000,00 EUR sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln dar-
zustellen.

3. Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungs-
fähig erklärt. Ansonsten sind die anfallenden zahlungswirk-
samen Aufwendungen der einzelnen Budgets gegenseitig 
deckungsfähig. 
Erwirtschaftete Mehrerträge und Mehreinzahlungen kön-
nen zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehraus-
zahlungen im Budget herangezogen werden. Minder-
erträge / Minderauszahlungen führen entsprechend zu 
Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im Budget.

Bekanntgabe der Beschlüsse  
des Verbandsgemeinderates  
aus der Sitzung vom 24.01.2019
Öffentlicher Teil:
Nutzungsvereinbarung Feuerwehr der Gemeinde Benn-
dorf und Wimmelburg
Vorlage: VBG/BV/190/2019
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Nutzungsvereinba-
rungen für die Feuerwehr der Gemeinden Benndorf und Wim-
melburg in der vorliegenden Fassung.

Abberufung sachkundiger Einwohner
Vorlage: VBG/BV/191/2019
Der Verbandsgemeinderat beschließt, Herrn Robin Eddelbüttel 
als sachkundigen Einwohner aus dem Ausschuss für Ordnung-, 
Sicherheit und Brandschutz abzuberufen.

Nichtöffentlicher Teil:
Vergabe Ingenieurleistungen der Planung Los 11 - Außen-
anlagen Feuerwehrgerätehaus in Ahlsdorf
Vorlage: VBG/BV/192/2019
Der Verbandsgemeinderat beschließt, für die Planungsleistung 
– Außenanlagen der Feuerwehr in Ahlsdorf – der Firma IVU 
GmbH Klostermansfeld den Zuschlag zu erteilen.

Personalangelegenheit
Vorlage: VBG/BV/189/2019
Der Verbandsgemeinderat versetzt den amtierenden Ver-
bandsgemeindebürgermeister, Herrn Bernd Skrypek, mit Wir-
kung vom 01.10.2019 in den Ruhestand.

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde 
Mansfelder Grund-Helbra  
für das Haushaltsjahr 2019
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), hat der Verbandsgemein-
derat in seiner Sitzung am 15.11.2018 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, 
wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf 7.438.100 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 7.197.900 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.485.700 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.002.200 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus der Investitionstätigkeit 1.764.500 EUR
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b) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.061.200 EUR

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit 502.900 EUR

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit 492.900 EUR

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit 0 EUR

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit 145.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 
Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2019 werden keine Kredite festgesetzt.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
wird in dem Haushaltsjahr 2019 auf 1.427.900 EUR festgesetzt.

§ 5 
Weitere Vorschriften

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 Grundsteuer A 400 v.H.

- für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe
1.2 Grundsteuer B 450 v.H.
2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 6 
Weitere Festsetzungen

Nach § 103 KVG LSA ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu 
erlassen, wenn
1. „ (…) ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der 

Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haus-
haltssatzung erreicht werden kann.“
Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 70.000 € festgesetzt.

2. „ bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendun-
gen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in 
einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Ge-
samtauszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Um-
fang geleistet werden müssen.
Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie 
4 v.H. der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergeb-
nisplanes bzw. der Gesamtauszahlungen für ein Produkt 
überschreiten.

3. „Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen 
oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen“ 
sofern es sich nicht um geringfügige Investitionen (…) han-
delt.
Geringfügig im Sinne des § 103 Abs. 3 Nr. 1 sind Investitio-
nen bis zu einem Wert von 70.000 €.

4. Nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel werden i.S. des 
§ 19 KomHVO für übertragbar erklärt.

5. Alle Aufwendungen und Auszahlungen für die laufende 
Verwaltungstätigkeit werden als übertragbar erklärt, so-
fern freies Zahlungsbudget gemäß § 19 KomHVO zur Ver-
fügung steht.

6. Für alle im Haushalt eingestellten Zuwendungen vom Bund, 
Land oder sonstigen Dritten bleiben die Ausgabeansätze 
einschließlich der dafür erforderlichen Eigenmittel bis zur 
Vorlage der Zuwendungsbescheide gesperrt.

4. Nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel werden i.S. des 
§ 19 KomHVO für übertragbar erklärt.

5. Alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlun-
gen für die laufende Verwaltungstätigkeit werden als über-
tragbar erklärt, sofern freies Zahlungsbudget gemäß § 19 
KomHVO zur Verfügung steht.

6. Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen für 
Jahresabschlussbuchungen, bilanzielle Abschreibungen 
und innere Verrechnungen gelten als über- und außerplan-
mäßig genehmigt.

Helbra, den 17.01.2019

Bernd Skrypek
Verbandsgemeindebürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 
Verbandsgemeinde Mansfelder  
Grund-Helbra für das Haushaltsjahr 2019
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit 
seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) zur Einsichtnah-
me vom 14.02.2019 bis 26.02.2019 im Verwaltungsgebäude der 
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, Zimmer 117, SG 
Finanzen, während der Öffnungszeiten öffentlich aus. Die nach 
§ 102 Abs. 1 KVG LSA erforderliche Genehmigung ist durch 
die Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.01.2019 
unter dem Aktenzeichen 15.12.10.016.014 erteilt worden.

Helbra, den 17.01.2019

Bernd Skrypek
Verbandsgemeindebürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Benndorf 
für das Haushaltsjahr 2019
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetztes des 
Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), hat der Gemeinderat in sei-
ner Sitzung am 26.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlas-
sen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, 
wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf 2.080.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.288.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.947.000 EUR
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Bekanntgabe der Beschlüsse  
des Gemeinderates Wimmelburg  
aus der Sitzung vom 08.01.2019

Öffentlicher Teil:
Überplanmäßige Ausgabe Gebäude Domäne
BV/113/2018
Der Gemeinderat beschließt, überplanmäßige Auszahlungen für 
die Maßnahme Gebäude Domäne für das Jahr 2018 zu geneh-
migen.

Überplanmäßige Ausgabe KiTa
BV/114/2018
Der Gemeinderat beschließt, überplanmäßige Auszahlungen für 
die Energetische Sanierung der Kindertagesstätte für das Jahr 
2018 zu genehmigen.

Grundsatzentscheidung zur Durchführung der Maßnahme 
„Sanierung Sporthalle Wimmelburg“ Haushalt 2020
BV/111/2018
Der Gemeinderat Wimmelburg beschließt, vorbehaltlich der För-
dermittelreichung durch den Bund in Höhe von 90 %, die Maß-
nahme „Sanierung Sporthalle Wimmelburg“ im Haushaltsjahr 
2020 durchzuführen und den Eigenanteil in Höhe von 10 % zu 
übernehmen.

Grundsatzentscheidung zur Durchführung der Maßnahme 
„Fassadensanierung Domäne Wimmelburg“ Haushalt 2020
BV/112/2018
Der Gemeinderat Wimmelburg beschließt, vorbehaltlich der För-
dermittelreichung durch den Bund in Höhe von 90 %, die Maß-
nahme „Fassadensanierung Domäne Wimmelburg“ im Haus-
haltsjahr 2020 durchzuführen und den Eigenanteil in Höhe von 
10 % zu übernehmen.

Nichtöffentlicher Teil:
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden keine Beschlüsse 
gefasst.

7. Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen für 
Jahresabschlussbuchungen, bilanzielle Abschreibungen 
und innere Verrechnungen gelten als über- und außerplan-
mäßig genehmigt.

Benndorf, den 01.02.2019

Mario Zanirato
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 
der Gemeinde Benndorf
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) zur Einsichtnahme vom 14.02.2019 bis 28.02.2019 
im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Mansfelder 
Grund-Helbra, Zimmer 120, SG Finanzen, während der übli-
chen Öffnungszeiten öffentlich aus.
Die nach dem § 110 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA S. 288) erforderliche Genehmigung ist durch den 
Landkreis Mansfeld-Südharz mit Verfügung vom 30.01.2018 
unter Aktenzeichen 15.12.10.018.019 erteilt wurden.

Benndorf, den 01.02.2019

Mario Zanirato
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe des Referates Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,  
Umweltverträglichkeitsprüfung zur Vorprüfung nach § 9 des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der 
Bioenergie Blankenheim GmbH & Co.KG in 39615 Werben (Elbe) auf Erteilung einer  

Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen Änderung einer 
Biogasanlage mit Verbrennungsmotoranlage in 06528 Blankenheim, Landkreis Mansfeld-Südharz

Die Bioenergie Blankenheim GmbH & Co.KG beantragte mit 
Datum vom 25.07.2018 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der

Biogasanlage bestehend aus einer
Verbrennungsmotorenanlage zur Erzeugung von Strom, 

Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem 
 Abgas für den Einsatz von gasförmigen Brennstoffen  

(Biogas), einer Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle 
und einer Anlage zur Lagerung von entzündbaren Gasen

hier:

· Aufstellung eines zweiten BHKW`s mit einer Feuerungswär-
meleistung von 1,4 MW (600 kWelek),

· Erhöhung der Inputstoffe von 9.000 t/a Nawaro auf 10.000 t/a 
(8.000 Maissilage, 2.000 t Getreide GPS) und Schweinegülle 
von 3.000 t/a auf 4.500 t/a,

· Errichtung und Betrieb einer Gärrestseparation mit anschlie-
ßender Gärrestrocknung inkl. Ablufteinigungsanlage,

· Errichtung eines Lagertanks für Ammoniumsulfatlösung 
(100 m3) und

· Verlegung des Trafos.

auf dem Grundstück in 06528 Blankenheim
Gemarkung: Blankenheim
Flur: 7
Flurstücke 18, 19, 20.
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im Er-
gebnis der Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 
Abs. 1 UVPG festgestellt wurde, dass im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens für das genannte Vorhaben keine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist, da das Vorhaben 
aufgrund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung 
der in der Anlage 3 aufgeführten Kriterien keine erheblichen 
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Bekanntmachung des  
Abwasserzweckverbandes  
„Eisleben-Süßer See“

Hinweisbekanntmachung des  
Abwasserzweckverbandes „Eisleben-Süßer See“

Am 19.11.2018 wurde durch die Verbandsversammlung des Ab-
wasserzweckverbandes „Eisleben-Süßer See“ mit Beschluss-
Nr. 21/2018 die Zweite Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung des 
AZV „Eisleben-Süßer See“ (Abwasserabgabenbeseitigungsat-
zung) und mit Beschluss-Nr. 22/2018 die Dritte Änderung der 
Satzung des AZV „Eisleben-Süßer See“ über die Erhebung von 
Gebühren sowie Kostenerstattungen für die Niederschlags-
wasserentwässerung beschlossen.

Beide Änderungssatzungen wurden im Amtsblatt der Luther-
stadt Eisleben, Jahrgang 28, Samstag, den 22. Dezember 2018, 
Nummer 12 veröffentlicht.
Einsichtnahme ist auch über die Homepage der Lutherstadt 
Eisleben unter der Adresse www.eisleben.eu möglich.

gez. Gimpel
Verbandsgeschäftsführer

nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 
Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berück-
sichtigen waren.
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorhabens so-
wie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich folgende we-
sentliche Gründe für die Feststellung:
Anhand der prognostizierten Ammoniakkonzentration und 
Stickstoffdeposition wurde nachgewiesen, dass im Bereich 
des FFH-Gebietes 110 „Der Hagen und Othaler Holz nördlich 
Beyernaumburg“ keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
durch den Betrieb der geänderten Biogasanlage zu erwarten 
sind.
Anhand der Ammoniakimmissionsprognose wurde nachge-
wiesen, dass im Bereich des südlich der Biogasanlage vor-
handenen geschützten Biotops „Obstbaumallee“ keine für den 
Erhaltungszustand des Biotops schädliche Ammoniakkonzen-
trationen durch den Betrieb der geänderten Biogasanlage her-
vorgerufen werden können.
Somit konnte nachgewiesen werden, dass von der geplanten 
Änderung der Biogasanlage keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf das FFH-Gebiet 110 „Der Hagen und Otha-
ler Holz nördlich Beyernaumburg“ und das geschützte Biotop 
ausgehen werden. Das Vorhaben ist daher nicht UVP-pflichtig.
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die 
Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschätzung der 
zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betref-
fend die Zulassungsentscheidung nur daraufhin zu überprüfen, 
ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 9 UVPG 
durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar 
ist.

FD Zentrale Dienste und Finanzen

Nachruf
Tief bewegt und mit großer Anteilnahme 

nahmen wir Abschied von

Frau Heidrun Dönau.

Frau Dönau ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Frau Dönau war Ortschronistin, Bibliothekarin 
in der Gemeinde Klostermansfeld und Mitarbeiterin der 

Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.

Sie war langjähriges Mitglied und Vorsitzende 
des Klostermansfelder Heimatvereins.

Ihr verantwortungsvolles, uneigennütziges Wirken 
stand stets im Dienst der Allgemeinheit.

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren und 

sie stets in guter Erinnerung behalten.

Ihrer Familie gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.

Bürgermeister Gemeinderat
Gemeinde Klostermansfeld

Verbandsgemeinde-
bürgermeister

Verbandsgemeinde 
Mansfelder Grund-Helbra

Klostermansfeld im Dezember 2018

Grundschule Holdenstedt, Am Kirchplatz 2
06542 Allstedt/OT Holdenstedt, Tel. 034659 60339

Aufforderung an die  
Erziehungsberechtigten zur Anmeldung 
ihrer schulpflichtig werdenden Kinder
Werte Erziehungsberechtigte,
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen 
werden Sie hiermit aufgefordert, Ihr schulpflichtig werden-
des Kind/Ihre schulpflichtig werdenden Kinder an der zu-
ständigen Grundschule anzumelden.
Schulpflichtig für das Schuljahr 2020/21 werden alle Kinder, 
die bis zum 30. Juni 2020 das sechste Lebensjahr vollen-
det haben. Kinder, die bis zum 30. Juni 2020 das fünfte Le-
bensjahr vollendet haben, können vorzeitig angemeldet und 
gegebenenfalls eingeschult werden, wenn sie aus amts-
ärztlicher Sicht einen körperlichen, geistigen seelischen 
und sozialen Entwicklungsstand und unter pädagogischen 
Gesichtspunkten einen entsprechenden Entwicklungsstand 
erreicht haben, der eine vorzeitige Einschulung rechtfertigt.
Die Anmeldung der betreffenden Kinder erfolgt durch die Er-
ziehungsberechtigten persönlich mit dem Kind am

Montag, dem 25. Februar, und 
Mittwoch, dem 27. Februar 2019, 

in der GS Holdenstedt von 13.30 bis 16.00 Uhr
für die Gemeinden Holdenstedt, Beyernaumburg, Liedersdorf, 
OT Othal, Sotterhausen, Emseloh und Bornstedt.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir um telefoni-
sche Terminvergabe. Bei der Anmeldung sind die Geburtsur-
kunde des Kindes oder das Familienstammbuch vorzulegen.

GS Holdenstedt, Schulleiterin
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Beim heutigen Netzwerkgespräch (Foto) wurden die Termine 
abgestimmt, aber auch neue Ideen gesammelt, um die erfolg-
reiche Zusammenarbeit weiterzuentwickeln.
Die Termine der Sprechtage für 2019 finden Interessierte unter 
www.smg-msh.de.

(v. l. n. r): Andreas Blümner (SMG-Unternehmensservice), Doris 
Knöfel (IB-Förderberaterin), Andreas Hensel (SMG-Geschäfts-
führer), Uta Ullrich (SMG-Prokuristin)

Gründungsveranstaltung Förderverein  
Bad Neptun ein voller Erfolg

Am 29.01.2019 fanden sich über 40 Interessierte zur Grün-
dungsversammlung für einen Förderverein Bad Neptun in der 
Sonne in Helbra zusammen. Sie waren dem Aufruf des bisheri-
gen Freundeskreises für das Neptunbad sowie weiteren Enga-
gierten gefolgt.
Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Skrypek leitete die 
Versammlung und führte durch die Tagesordnungspunkte. 
32 Gründungsmitglieder besiegelten die Gründung des Förder-
vereins Bad Neptun schließlich mit ihrer Unterschrift.
Der Förderverein hat sich zahlreiche Ziele gesteckt. Diese er-
strecken sich unter anderem auf die Ausführung der verschie-
densten handwerklichen Tätigkeiten zur Bestandserhaltung 
und Verschönerung des Naturbades, Maßnahmen zur Unter-
stützung des Badebetriebes, auf die Erlangung von Geldmitteln 
durch Spenden und Sponsoring etc. sowie Marketingmaßnah-
men (z. B. Veranstaltungen) für das Naturbad.

Vorstand v. l.: Sven Schneider, Beate Collmann, Peter Ahlborn, 
Karin Kellner, Claudia Renner, Martin Pfeiffer (entschuldigt) – 
Fotos: Kathleen Luz

Sitzungstermine des Verbandsgemeinderates 
der Verbandsgemeinde, der Gemeinderäte 
und Ausschüsse der Mitgliedsgemeinden

• Verbandsgemeinde
Sitzung des Verbandsgemeinderates am 14.02.2019 um 18.30 Uhr
Sitzung des Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschusses 
am 14.03.2019 um 18.30 Uhr

• Gemeinde Ahlsdorf
Sitzung des Gemeinderates am 18.02.2019 um 18.30 Uhr

• Gemeinde Benndorf
Sitzung des Gemeinderates am 11.03.2019 um 18.00 Uhr

• Gemeinde Blankenheim
Sitzung des Gemeinderates am 25.03.2019 um 19.00 Uhr

• Gemeinde Bornstedt
Sitzung des Gemeinderates am 25.02.2019 um 19.00 Uhr

• Gemeinde Helbra
Sitzung des Gemeinderates am 19.02.2019 um 18.30 Uhr
Sitzung des Haupt- Finanz und Wirtschaftsausschusses am 
13.03.2019 um 18.30 Uhr

• Gemeinde Hergisdorf
Sitzung des Gemeinderates am 27.02.2019 um 18.00 Uhr

• Gemeinde Klostermansfeld
Sitzung des Gemeinderates am 21.02.2019 um 19.00 Uhr
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19.03.2019 um 
18.00 Uhr
Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 05.03.2019 um 
18.00 Uhr

Änderungen bleiben vorbehalten!

Sitzungsort und -zeit sowie die Tagesordnungen werden jeweils 
vor dem Sitzungstermin in den jeweiligen Bekanntmachungs-
kästen bekannt gemacht.

Seit drei Jahren fester Bestandteil  
des SMG-Serviceangebots

Wenn es für den Propheten nicht immer so einfach ist, zum 
Berg zu kommen, dann hilft es, wenn sich der Berg eben zum 
Propheten begibt. So oder so ähnlich kann man die erfolgrei-
che Kooperation zwischen Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
(IB) und Standortmarketing Mansfeld-Südharz (SMG) im Sinne 
der regionalen Wirtschaft bezeichnen.
„In Mansfeld-Südharz gibt es eine Vielzahl an förderfähigen 
und nach vorn gerichteten, innovativen Unternehmen. Doch es 
gibt eine Sache, die ein Unternehmer auch in unserem Land-
kreis traditionell, weil im Tagesgeschäft verhaftet, nicht hat: 
nämlich Zeit.“, sagt Andreas Blümner, zuständig für den Un-
ternehmensservice der SMG. Deshalb hat die Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt mit Sitz in Magdeburg ihre Vor-Ort-Präsenz im 
Süden Sachsen-Anhalts bereits vor drei Jahren verstärkt.
Unter dem Motto: ‚IB regional – Wir für Sie vor Ort‘ bieten der 
Landkreis Mansfeld-Südharz und die Investitionsbank Sach-
sen-Anhalt einmal im Monat einen Beratungssprechtag in 
Sangerhausen an. Über diesen kurzen Draht erhalten Unter-
nehmen, aber auch Privatpersonen und Kommunen, aus erster 
Hand Informationen über Förder- und Finanzierungsmöglich-
keiten.
„Auch in diesem Jahr sollen viele Unternehmerinnen und Un-
ternehmer dieses in unserem Landkreis einzigartige Angebot 
wahrnehmen und von den Finanzierungsangeboten in Sachsen-
Anhalt profitieren.“, wünscht sich der neue SMG-Geschäftsfüh-
rer Andreas Hensel „Das gute Feedback und positive Effekte 
wie Weiterempfehlungen und Folgetermine bestärken uns hier-
bei.“, so Hensel weiter.

Förderberatung für regionale Unternehmen
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Die sechs neu gewählten Vorstandsmitglieder werden nun in 
Vorbereitung auf die Badesaison 2019 recht schnell zusam-
mentreten. 
Als Vorstandsvorsitzende des Fördervereins und stellvertreten-
de Verbandsgemeindebürgermeisterin wird Frau Claudia Ren-
ner ein gutes Bindeglied zwischen Verwaltung und Förderverein 

sein, um gemeinsam die Zukunftsfähigkeit des Neptunbades 
anzugehen.
Wer Interesse hat, sich als Mitglied im Förderverein Bad Neptun 
zu engagieren, kann sich den aktuellen Mitgliedsantrag gern 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-
Helbra herunterladen.

Veranstaltungen Februar/März 2019

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort Veranstaltungsart Veranstalter Ansprechpartner/
Tel.-Nr./E-Mail

jeden Dienstag ab 14:00 Begegnungsstätte 
der VS Benndorf

Seniorengymnastik Ortsgruppe der Volksso-
lidarität Benndorf

Diessner 
Ortsgruppenvorsitzende

jeden Dienstag ab 15:00 Begegnungsstätte 
der VS Benndorf

Rommé- und 
Skatnachmittag

Ortsgruppe der Volksso-
lidarität Benndorf

Diessner 
Ortsgruppenvorsitzende

jeden Mittwoch ab 14:00 Begegnungsstätte 
der VS Benndorf

Kaffeenachmittag mit 
organisierten Vorträ-
gen und Abendessen

Ortsgruppe der Volksso-
lidarität Benndorf

Diessner 
Ortsgruppenvorsitzende

20.02.19 Mittwochsveranstal-
tung

Kreisfelder Freundeskreis 
Wandern und Ortsge-
schichte

034772 30948, M. Zeddel
Informationen im Infokanal 
der GGA Hergisdorf e. V.

21.02.19 18:00 Gaststätte „Nacht-
schicht“, Helbra

Jahreshauptver-
sammlung

Förderverein Schmid-
Schacht Helbra e.V.

Harald Henke
0177 3491058 oder
www.erlebnisweltkupfer.de
fv.schmidschacht@wib-
eisleben.de
http://www.erlebniswelt-
kupfer.de

22.02.19 19:00 Rittersaal Bornstedt HeimatabendVortrag: 
Herr Hilmar Burg-
hardtSteinkreuze 
und Kreuzsteine im 
Mansfelder Land- 
Mittelalterliche 
Rechtsgeschichte -

Heimatfestverein e. V. 
Bornstedt

Org. Verantw. H. Thurm
034776 21611 oder 
Telf./Fax 91886
H.Thurm@gmx.net

24.02.19 10:00 Rittersaal Bornstedt Glühwein-
Frühschoppen

Heimatfestverein e. V. 
Bornstedt

Org. Verantw. H. Thurm
034776 21611 oder 
Telf./Fax 91886
H.Thurm@gmx.net

24.02.19 Glühweinwanderung Kreisfelder Freundeskreis 
Wandern und Ortsge-
schichte

034772 30948, M. Zeddel
Informationen im Infokanal 
der GGA Hergisdorf e. V.

27.02.19 14:00 Begegnungsstätte 
der VS Benndorf

Faschings-
veranstaltung

Ortsgruppe der Volksso-
lidarität Benndorf

Diessner 
Ortsgruppenvorsitzende

März/April??
Termin je nach 
Wetterlage

Vereinstreff Schacht 
und Feuerwehr

Förderverein Schmid-
Schacht Helbra e. V.

Harald Henke
0177 3491058 oder
www.erlebnisweltkupfer.
defv.schmidschacht@
wib-eisleben.de
http://www.erlebniswelt-
kupfer.de

06.03.19 Bad Bibra Frauentagsfeier
(Unkostenbeitrag 
33 €)

Ortsgruppe der Volksso-
lidarität Benndorf

Diessner
Ortsgruppenvorsitzende

09.03.19 19:00 Rittersaal Bornstedt Jahreshauptver-
sammlung- 
Einladung folgt! -

Heimatfestverein e. V. 
Bornstedt

Org. Verantw. H. Thurm
034776 21611 oder
 Telf./Fax 91886
H.Thurm@gmx.net

Bürgerzeitung Wochenblatt mit öffentlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde

Die Bürgerzeitung erscheint monatlich.
- Herausgeber: Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra, An der Hütte 1, 06311 Helbra
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: der Verbandsgemeindebürgermeister
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Frühjahrssemesterprogramm der KVHS Mansfeld-Südharz e. V.

in der Region Eisleben, Geiststraße 2, Eingang Untere Parkstraße
Tel: 03475 602695 06295 Lutherstadt Eisleben
in der Region Hettstedt, Lernbehindertenschule

Lindenweg 1 – 2
Tel: 03476 812310 06333 Hettstedt
in der Region Sangerhausen Karl-Liebknecht-Straße 31
Tel.: 03464 572407 06526 Sangerhausen

Voranmeldungen notwendig, damit Sie nicht umsonst zu uns kommen!
Unser komplettes Angebot finden Sie unter www.vhs-sgh.de oder im Programmheft.

Änderungen vorbehalten!
Monat: Februar

Kursnummer Kurstitel Wann Wo
Kunst/Gestalten
20002 Nähen – Umsetzung eigener kreativer Projekte am 27.02.2019 - 18:00 Uhr Eisleben
20005 Patchwork am 25.02.2019 - 17:00 Uhr Hettstedt
20008 Klöppeln ab 26.02.2019 - 14:30 Uhr Eisleben
Foto
22421 Studiofotografie - Einführung ab 23.02.2019 - 14:00 Uhr Eisleben
22402 Fotoclub mit Kamera und Adobe jeden 1. Donnerstag 17:30 Uhr Hettstedt
Gesundheit
302222 HATHA-Yoga ab 25.02.2019 - 19:00 Uhr Hettstedt
30223 HATHA-Yoga ab 26.02.2019 - 17:00 Uhr Hettstedt
30224 Yoga ab 26.02.2019 - 17:00 Uhr Hettstedt
30225 HATHA-Yoga ab 26.02.2019 - 19:00 Uhr Hettstedt
30226 Yoga ab 26.02.2019 - 19:00 Uhr Hettstedt
30227 HATHA-Yoga ab 07.03.2019 - 17:30 Uhr Eisleben
31001 Gymnastik für Jedermann ab 26.02.2019 - 18:00 Uhr Hettstedt
32011 Einführung Hypnose mit Selbsthypnose ab 26.02.2019 - 18:00 Uhr Eisleben
32012 Einführung Hypnose mit Selbsthypnose ab 28.02.2019 - 18:00 Uhr Hettstedt
Computer
50107 Computer für Einsteiger Senioren ab 25.02.2019 - 13:00 Uhr Eisleben
50202 Computer für Einsteiger ab 28.02.2019 - 17:30 Uhr Hettstedt
50203 Computer für Einsteiger ab 25.02.2019 - 09:00 Uhr Hettstedt
51111 Tablet für Einsteiger ab 20.02.2019 - 13:00 Uhr Eisleben
51202 Tablet für Einsteiger ab 26.02.2019 - 13:00 Uhr Hettstedt
52465 Tablet und Computerclub jeden Mittwoch - 17:00 Uhr Hettstedt
Sprachen
mehrere Kurse Englisch für den Urlaub A1/1 ab 25.02.2019 Eisleben
40006 Englisch für den Urlaub A1/1 ab 27.02.2019 - 18:30 Uhr Hettstedt
40120 Englisch für den Urlaub A1/2 ab 28.02.2019 - 17:20 Uhr Hettstedt
40320 Englisch für den Urlaub A1/3 ab 28.02.2019 - 17:00 Uhr Eisleben
40430 Englisch für Wiedereinsteiger ab 27.02.2019 - 19:00 Uhr Helbra
40630 Englisch A2/2 ab 27.02.2019 - 17:15 Uhr Helbra
mehrere Kurse Englisch B1 ab 26.02.2019 Eisl./Hett
mehrere Kurse Französisch für den Urlaub ab 26.02.2019 Hettstedt
43120 Spanisch für den Urlaub A1/1 ab 27.02.2019 - 17:30 Uhr Eisleben
43130 Spanisch für den Urlaub A1/1 ab 26.02.2019 - 17:30 Uhr Hettstedt
46130 Norwegisch für Anfänger ab 26.02.2019 - 17:30 Uhr Hettstedt
44020 Italienisch für den Urlaub ab 25.02.2019 - 18:45 Uhr Eisleben

Wir suchen Dozenten/Dozentinnen mit Ideen für neue Bildungsangebote!
Keinen passenden Kurs gefunden?Machen Sie uns Vorschläge, welche Kurse Sie interessieren! Rufen Sie uns einfach 

an oder senden Sie uns eine E-Mail oder ein Fax!

Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek Helbra, Schulstraße 28

Montag: 10:00 – 15:00 Uhr (bis 25.02.2019)
Mittwoch: 14:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag: 13:00 – 16:00 Uhr
Ab März bleibt die Bibliothek montags vorübergehend geschlossen.
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Bornstedt mit 
dem Ortsteil 
Neuglück

24.04./ 
21.08./ 
27.11.

18:30 bis 
19:30 Uhr

Sitz des Bürger-
meisters, Karl-
Marx-Straße 6

Helbra 08.01./ 
22.01./ 
05.02./ 
12.02./ 
19.02./ 
05.03./ 
19.03./ 
02.04./ 
16.04./ 
30.04./ 
21.05./ 
28.05./ 
04.06./ 
25.06./ 
09.07./ 
16.07./ 
30.07./ 
06.08./ 
13.08./ 
27.08./ 
17.09./ 
01.10./ 
22.10./ 
05.11./ 
19.11./ 
03.12.

16:00 bis 
17:00 Uhr
sowie jeweils 
freitags in 
der Zeit von 
09:00 bis 
11:00 Uhr

Sitz der Regional-
bereichsbeamten, 
Hauptstraße 24

Hergisdorf mit 
dem 
OT Kreisfeld

14.03./ 
20.06./ 
17.10.

16:00 bis 
17:00 Uhr

Sitz des Bürger-
meisters, Thomas-
Müntzer-Straße 147

Kloster-
mansfeld

07.05./ 
03.09./ 
10.12.

17:00 bis 
18:00 Uhr

Sitz des Bürger-
meisters, Kirchstra-
ße 1

Wimmelburg 26.03./ 
02.07./ 
29.10.

17:30 bis 
18:30 Uhr

Sitz des Bürger-
meisters, Haupt-
straße 73

Des Weiteren sind die Regionalbereichsbeamten weiterhin 
tagsüber unter den bekannten Rufnummern:
0170 94 05 02 7 - PHM Kopatz
0160 26 35 28 6 - POK Cramer
erreichbar.

Sollten aufgrund dienstlicher Erfordernisse einzelne Termine 
nicht wahrgenommen werden können, besteht telefonisch die 
Möglichkeit zur Umplanung der Termine bzw. zu außerplanmä-
ßigen Vereinbarungen.

Ausschreibung

Die Gemeinde Helbra schreibt folgende Wohnung zur 
Vermietung aus:
Objekt: 06311 Helbra, Thomas-Müntzer-Straße 2
Beschreibung: 2 Zimmer, Küche, Bad und Flur, 1. OG
Größe: 62,47 m²
Miete: 199,90 €/Monat
Nebenkosten: 170,00 €/Monat
Garage: 35,00 €/Monat (bei Bedarf)
Lage: Ortszentrum Helbra

Bewerbungen bitte an:
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra
Bau- /Ordnungsverwaltung
An der Hütte 1
06311 Helbra

Rückfragen sind unter der o. a. Anschrift oder telefonisch 
unter 034772 50308 möglich.

FD Bau- und Ordnungsverwaltung

Erfolgreicher Abschluss  
der Truppmannausbildung

Die Gemeindefeuerwehr der 
Verbandsgemeinde Mans-
felder Grund-Helbra kann 
sich über den Zuwachs an 16 
frisch ausgebildeten Trupp-
frauen und -männern freuen. 

Die Ausbildung umfasste The-
men wie Rechtsgrundlagen, 
Brandbekämpfung, Techni-
sche Hilfeleistung, Verhalten 
bei Gefahren, Rettung und 
vieles mehr.

Gemeindewehrleiter Dennis Amey bedankte sich bei den Teil-
nehmern für ihre hohe Einsatzbereitschaft und für die weitere 
Mitgliedschaft viel Erfolg. Ein besonderer Dank gilt auch allen 
Ortsfeuerwehren, die mit ihrer guten Ausbildung maßgeblich 
zum Erfolg beitrugen.

Feuerwehr besucht Bundeshauptstadt

Unter Leitung des Bundespresseamtes unternahmen Mitglie-
der der Ortsfeuerwehr Klostermansfeld einen zweitägigen Aus-
flug in das politische Berlin mit seinen Ministerien, dem Parla-
mentsviertel und dem Reichstagsgebäude. Ebenfalls auf dem 
Programm stand eine große Stadtrundfahrt mit den großartigen 
Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt.

Bürgersprechstunden durch die  
Regionalbereichsbeamten für das Jahr 2019
Die Regionalbereichsbeamten bieten Ihnen für polizeiliche 
Belange folgende Bürgersprechstunden in den jeweiligen Ge-
meinden an:
Gemeinde Termine Uhrzeit Ort/Anschrift
Ahlsdorf mit 
dem 
OT Ziegelrode

26.02./ 
11.06./ 
24.09.

16:00 bis 
17:00 Uhr

Sitz des Bürger-
meisters, Grund-
straße 5

Benndorf 16.05./ 
12.09./ 
19.12.

15:00 bis 
16:00 Uhr

„Mietertreff“, Frie-
densstraße 23

Blankenheim 
mit dem 
OT Klosterode

09.04./ 
23.07./ 
12.11.

16:00 bis 
17:00 Uhr

Sitz des Bürger-
meisters, Kreisfel-
der Weg 165 b
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Arboretum Annarode
Am Donnerstag, dem 08.11.18, war es wieder mal so weit: im 
Arboretum, der Gehölzsammlung in Annarode, waren Motorsä-
gen zu hören. Der kleine Ort gehört zur Einheitsgemeinde Stadt 
Mansfeld und besitzt diesen kleinen, interessanten Park mit rund 
135 verschiedenen Gehölzarten und -sorten. Die Männer mit den 
Motorsägen waren sehr willkommene Gäste des Biosphärenre-
servates Karstlandschaft Südharz, da sie als Landschaftspfle-
ger mit der entsprechenden Ausbildung sachgerecht und sicher 
Bäume und Sträucher fällen oder beschneiden können. Denn der 
Sturm Mitte Januar 2018 und die lang anhaltende Trockenheit 
von Frühjahr bis Herbst hatte Spuren im Bestand hinterlassen.
Angelegt wurde diese Gehölzsammlung auf Initiative des frühe-
ren Forstamtsleiters Gerald Bölke unter Anleitung von Ulrich Sieb 
mit Lehrlingen und ABM-Kräften 1994. Dann blieb sie sich meis-
tens selbst überlassen, bis an einigen Stellen wahre Dickichte 
entstanden waren. 2008 wurden die ersten gezielten Pflegemaß-
nahmen außer Gras mähen und der Pflege der Wege unternom-
men, die in den zehn Jahren bis heute eine wunderschöne, sogar 
lehrreiche Parkanlage schufen, unterstützt durch die organisato-
rische Arbeit des Ortschafts-Bürgermeisters Wilfried Heilek. In 
jedem Jahr arbeiteten in der Vegetationsperiode ein oder zwei 
Saisonkräfte, die unter der Anleitung von Armin Hoch vom Bio-
sphärenreservat in Roßla, Hella Brumme, Harzgerode, und Uta 
Anhalt, Blankenheim, den Park und die Gehölze pflegten. Die 
Anzahl der 1994 etwa achtzig gepflanzten Arten und Sorten hat 
sich inzwischen auf rund 135 vergrößert, finanziert hauptsäch-
lich durch Spenden der Vereine im Ort, der ‚Roßberg-Wichtel‘ 
der Kita, des Forstes, des Biosphärenreservates und von Privat-
personen.
In den zehn Jahren seit 2008 sind neben den Neupflanzungen 
eine größere Anzahl von Bäumen und Sträuchern gefällt oder 
intensiv beschnitten worden. Da manche Gehölze zur Sicher-
heit zu zahlreich waren und zu dicht gepflanzt, mussten recht 
rigorose Arbeiten verrichtet werden, die die Saisonkräfte keines-
falls machen konnten. Also zurück zu den arbeitenden ‚Gästen‘: 
seit Jahren helfen Mitarbeiter des Biosphärenreservats mit ih-
rem Fachwissen und ihrer Technik. Einige trockene Nadelbäu-
me – Weißtannen, eine Japanische Lärche, eine Schimmelfichte 
– aber auch eine kleine Spierstrauchhecke und weitere mussten 
leider gefällt werden. Für Herrn Roland Gießler, der schon zum 
3. Mal großen Einsatz bei den Arbeiten im Park zeigte, blieb die 
langwierige Arbeit, das Holz zu zerkleinern, zu stapeln oder mit-
hilfe der Gemeindearbeiter wegzufahren.
Jetzt richtet sich das Leben dort auf die Winterruhe ein. Nach 
den leuchtenden Farben des Herbstes verzaubert der erste 
Schnee des Winters die Zieräpfel und andere Bäume und Sträu-
cher. Im Arboretum ruht die Arbeit bis zum Frühjahr 2019 mit der 
Hoffnung, dass wieder ein oder zwei Saisonkräfte die Arbeiten 
fortführen

Uta Anhalt, Blankenheim

Wir gratulieren
Die Gemeinde Ahlsdorf gratuliert 
im Monat Februar den Senioren

Herr Günter Buschendorf zum 75. Geburtstag

Die Gemeinde Benndorf gratuliert  
im Monat Februar den Senioren

Frau Brigitte Streich zum 80. Geburtstag
Frau Barbara Rockmann zum 80. Geburtstag

Herr Hans-Joachim Baumann zum 85. Geburtstag
Frau Hannelore Zehe zum 85. Geburtstag
Frau Luise Busch zum 95. Geburtstag

Die Gemeinde Blankenheim gratuliert  
im Monat Februar den Senioren

Herr Wilfried Schneider zum 70. Geburtstag
Herr Bruno Kuhnt zum 70. Geburtstag
Herr Burkhard Redlich zum 70. Geburtstag
Herr Hans Günther Dienemann zum 70. Geburtstag
Herr Knut Rehberg zum 75. Geburtstag

Die Gemeinde Bornstedt gratuliert 
im Monat Februar den Senioren

Frau Sieglinde Wunder zum 75. Geburtstag

Die Gemeinde Helbra gratuliert  
im Monat Februar den Senioren

Herr Thomas Krupop zum 70. Geburtstag
Frau Christel Gucinski zum 70. Geburtstag
Frau Birgit Wolf zum 70. Geburtstag
Frau Roswitha Lebek zum 75. Geburtstag
Frau Inge Nagel zum 75. Geburtstag
Herr Dietmar Gündel zum 75. Geburtstag
Frau Edeltraud Bella zum 75. Geburtstag
Herr Karl-Heinz Chalupka zum 75. Geburtstag
Frau Anna Chalupka zum 75. Geburtstag
Herr Günter Lipka zum 80. Geburtstag
Herr Rolf Nagel zum 80. Geburtstag
Frau Eveline Krehan zum 80. Geburtstag
Herr Kurt Menzel zum 80. Geburtstag
Frau Gudrun Lorenz zum 80. Geburtstag
Herr Helmut Sperandio zum 85. Geburtstag
Herr Siegfried Haase zum 85. Geburtstag
Herr Georg Greulich zum 85. Geburtstag
Frau Cäcilia Schneider zum 90. Geburtstag
Frau Brigitte Schlegelmilch zum 90. Geburtstag
Frau Margarete Kampa zum 95. Geburtstag
Herr Willi Enke zum 95. Geburtstag

Die Gemeinde Hergisdorf gratuliert  
im Monat Februar den Senioren

Herr Klaus Kühlewind zum 70. Geburtstag
Herr Lothar-Michael Bentz zum 70. Geburtstag
Frau Hannelore Baumeyer zum 75. Geburtstag
Frau Helga Amey zum 80. Geburtstag
Herr Klaus Benter zum 80. Geburtstag

Die Gemeinde Klostermansfeld gratuliert  
im Monat Februar den Senioren

Frau Renate Schimmeyer zum 70. Geburtstag
Frau Wilma Stepan zum 70. Geburtstag
Herr Hasso Mädel zum 70. Geburtstag
Herr Siegfried Holzapfel zum 75. Geburtstag
Frau Christine Martin zum 75. Geburtstag
Herr Adolf Baisch zum 75. Geburtstag
Frau Magdalena Böhme zum 85. Geburtstag
Frau Edeltraut Schmakal zum 85. Geburtstag
Frau Annemarie Hahn zum 85. Geburtstag
Frau Ingeborg Fulczyk zum 85. Geburtstag

Die Gemeinde Wimmelburg gratuliert  
im Monat Februar den Senioren

Frau Christine Triebel zum 70. Geburtstag
Herr Erwin Berend zum 70. Geburtstag
Herr Werner Ludwig zum 70. Geburtstag
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Herzliche Glückwünsche  
gehen an die Eheleute

Marita und Walter Worofka aus Blankenheim
Margit und Günter Kirchhof aus Blankenheim 

OT Klosterrode
und

Sabine und Günter Gäbelein aus Klostermansfeld,
welche im Februar das Fest der 

„Goldenen Hochzeit“ feiern.
Ebenfalls herzliche Glückwünsche 

gehen an die Eheleute
Erika und Klaus Fuhrmann aus Helbra,

welche im Februar das Fest der 
„Diamantenen Hochzeit“ feiern.

Besonders herzliche Glückwünsche 
gehen an die Eheleute

Elfriede und Gerhard Dembniak aus Helbra,
welche im Februar das Fest der 

„Eisernen Hochzeit“ feiern.

wieder fahren. Übrigens noch eine Insider-Info: soll die Lok 
weitestgehend auf den Auslieferzustand zurückgebaut werden. 
Es wird sogar überlegt, das ein oder andere Bauteil mit Nieten 
zu versehen!
Damit dieses Vorhaben gelingt, möchten wir auch um deine 
Unterstützung bitten.

Mit 3 Klicks zum Ziel:
http://www.visionbakery.com/mansfelder-bergwerksbahn/up-
date/3870

Alle gewinnen oder keiner verliert!

Frauen im Bergbau
Im Ersten Weltkrieg wurde Kupfer knapp. Die Bergleute muss-
ten in den Krieg ziehen. Da besann man sich auf die Ausschlä-
gehalden, also mussten die Frauen dort arbeiten.

Im Jahre 1914 waren keine Frauen im Bergbau beschäftigt. Im 
Jahr 1915 arbeiteten bereits 1438 Frauen auf folgenden Halden:
465 auf den Halden des Otto-, Martins- und Sanderschachtes
262 Frauen auf den Halden des Ernst- und Bolzeschachtes
183 Frauen auf dem Lichtloch 81
58 Frauen auf dem Freisleben-Schacht
447 Frauen auf dem Eduard- und dem Niewandtschacht, 

Glückhilf- und Zimmermannschacht
58 auf dem Sangerhäuser Revier

An einem Tag wurden von drei Mädchen 33 Zentner ausge-
kläubt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren auch Frauen unter 
Tage beschäftigt. In der Förderung, als Lokfahrer, Probeneh-
mer, Wetterleute bis Anfang 1950.
Viele Frauen waren auf den Kläuberställen über Tage beschäf-
tigt. Es war auch ein anerkannter Lehrberuf. Frauen waren in 
der Lampenstube und in der Markenkontrolle beschäftigt. Der-
gleichen auf dem Holzplatz, als Materialausgeberin, Elektriker 
und Schlosser. Im Lohnbüro, als Sekretärin, als Vermessungs-
ingenieur und als Geologen. Ebenso als Fördermaschinistin auf 
dem Thomas-Müntzer-Schacht bis zur Schließung sowie in der 
Bergsicherung auf dem W-Schacht.

Hilmar Hörold
Förderverein Schmidschacht e. V.

Gedicht
Ehre dem Bergmann, dem braven Mann,
der vor dem Streb im Stollen und Schacht;
treulich wirkt, sorgt und wacht,
durch der Wasser und Wetter Gefahr
kühnlich dingt und offenbar
macht, was tausend Hände bewegt
tausend im Fleiß und Freude regt!
Ehre dem Bergmann.

Ehre Dir Bruder Hüttenmann,
der in des Feuers Glut
schmelzt das schwer errungene Gut,
der aus des Schiefers schwarzem Gestein
läutert das Kupfer als Silber rein,
dass uns schönes und blankes Geld
willig zahlet die ganze Welt.
Ehre Dir, Bruder Hüttenmann.

Hilmar Hörold
Förderverein Schmidschacht e. V.

Erstes Trainingslager zur Vorbereitung auf 
die Höhepunkte des Jahres des Ziegelröder 
Spielmannszuges

Mit einem Trainingswochenende am 19. und 20. Januar dieses 
Jahres begann der Spielmannszug aus Ziegelrode die Vorbe-
reitung auf die diesjährigen Höhepunkte, das Blasmusikfest in 
Helbra und in die Landesmeisterschaft der Spielleute Sachsen-
Anhalts. Diese findet bekanntlich in diesem Jahr am 31. August 
in Hettstedt statt.
Selbstverständlich haben sich die Ziegelröder vorgenommen, 
bei beiden Veranstaltungen mit anspruchsvoller und unterhalt-
samer Musik aufzutreten. Dabei sind sie sich dem hohen An-
spruch bewusst, den die anderen Vereine wie Hettstedt und 
Bernburg, Hasselfelde und Neuwerk dem Verein abfordern. Aus 
diesem Grund hat man sich ein anspruchsvolles Programm aus 
spanischer Folklore ausgewählt, um besonders im musikali-
schen Bereich zu punkten und die Platzierung des Vorjahres  
(1. und 2. Platz) zu verteidigen.

Liebe Unterstützer,
wir wünschen allen bisherigen und künftigen Unterstützern un-
seres Projektes zur Wiederbelebung unserer Lok 11 ein frohes 
und gesundes neues Jahr! Wie ihr seht, ist unser Projekt auf 
der Zielgeraden, es fehlen noch knapp über 700,00 €, also noch 
mal alle Ressourcen mobilisiert und aktiviert! Lasst mit uns Lok 
11 und den gesamten MANSFELD-Zug der Bergwerksbahn 

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 13. März 2019
Annahmeschluss für redaktionelle
Beiträge und Anzeigen:
Freitag, der 1. März 2019
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den Vereinen ins Leben gerufen. Hierbei zählen die Anzahl der 
Teilnehmer an den 7 Wertungsläufen. Wir wussten, dass diese 
Wertung eng ausgehen wird, denn viele große Vereine nehmen 
an den Läufen teil, was bei einer Teilnehmerzahl von ca. 600 
Startern je Lauf naheliegt.
Als es nun zur Pokalübergabe ging, konnte gejubelt werden. 
Die Ahlsdorfer bekamen den großen Pokal überreicht. Diesen 
gilt es im Jahr 2019 zu verteidigen. Ein großes Ziel, denn andere 
Vereine wollen ihn ebenfalls für sich gewinnen.

1. Platz SSV-MG-Ahlsdorf 137 Punkte
2. Platz SV 1885 Teutschenthal 129 Punkte
3. Platz Turbine Halle 125 Punkte

An diesem Pokalsieg beteiligt waren:
Hanna Fitzenreiter, Felix Friedling, Jessica Funk, Matthi-
as Funk, Sebastian Funk, Anna Hauer, Fynn und Michael 
Hausner, Michelle und Kevin Holländer, Victoria und Roy 
Kleemann, Jakob und Ludwig Reich, Babette Rückriem, 
Lea Scherbe, Tim Scherbe, Ralf Scherbe, Uwe Stammer, 
Steven Ungewitter, Heiko Wagner, Robert Wagner, Alina 
und Katja Wischalla.

Danke an alle Läufer und viel Erfolg 2019.

Weiter ging es mit der Auswertung der Altersklassen. Auch hier-
bei konnten wir mit einem sehr guten Ergebnis aufwarten. Von 
den 7 Wertungsläufen kamen 5 in die Endwertung. Die besten 
8 je AK bekamen einen hübschen Glaspokal. Für Ahlsdorf durf-
ten sich folgende Sportler über einen solchen Pokal freuen:

Felix Friedling 
4.

Jessica Funk
 5.

Anna Hauer
4.

Fynn Hausner 
5.

Michelle Holländer 
1.

Jakob Reich 
1.

Babette Rückriem 
2.

Lea Scherbe 
5.

Tim Scherbe
4.

Steven Ungewitter 
7.

Katja Wischalla 
2.

Alina Wischalla 
3.

Die Gesamtwertung des Silvesterlaufs über 8,6 km gewann Tim 
Scherbe. Er wurde in seiner AK 3. und Babette Rückriem 1.
Michelle Holländer wurde in ihrer AK über 3,4 km 2.

SSV-MG-Ahlsdorf

Vorschau auf die nächsten Heimspiele  
des BSV 1928 Klostermansfeld
Die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark 
sorgte dafür, dass die Mannschaften des BSV 1928 Kloster-
mansfeld eine verlängerte Weihnachtspause hatten und erst 
am 26.01.2019 wieder in den Spielbetrieb starteten. Damit 
startete für viele Teams die Rückrunde. Die Frauenmannschaft 
konnte diese mit einem Sieg beginnen und belegt damit weiter-
hin Rang eins in der Kreisklasse. Ebenfalls auf den ersten Platz 
rangiert die erste Männermannschaft in der Bezirksliga. Hier ist 
das Rennen um die Spitze sehr eng, der zweitplatzierte USV 
Halle III lauert nur mit vier Toren Rückstand und dem gleichen 
Punktesstand von 14 : 4 hinter den Klostermansfeldern (Stand 
30.01.2019). Beim Nachwuchs des BSV konnte sich die männ-
liche Jugend C eindrucksvoll aus der langen Pause zurückmel-
den. Mit einem deutlichen 36 : 19-Erfolg konnte die Mannschaft 
viel Selbstvertrauen für das letzte schwere Spiel der Hinrunde 
am 02.02.2019 gegen den TSV Reichardtswerben sammeln. Im 
Februar wird es leider auch ruhig sein in der Benndorfer Sport-
halle, was den Handballsport anbelangt. Außer beim Training 
wird man die Handballerinnen und Handballer des BSV nur 
auswärts zu den Punktspielen antreffen können. Dafür wird 
es Anfang März gleich an zwei Wochenenden hintereinander 
tollen Handball zu sehen geben. Ganz besonders dürfen sich 
die Fans des BSV 1928 Klostermansfeld auf das Halbfinale im 
Bezirkspokal Süd der Männer am 02.03.2019 freuen. In der ver-
gangenen Saison konnten die Männer des BSV bis ins Finale 
vorstoßen, mussten am Ende aber dem USV Halle III den Titel 
überlassen. Nach den Erfahrungen aus der vergangenen Spiel-
zeit will man diesmal wieder die Finalspiele erreichen. Dafür 
muss aber erst einmal der TSV Leuna als ernstzunehmender 
Gegner überwunden werden. Der BSV Klostermansfeld freut 
sich, seine Fans bei den nächsten Heimspielen wieder in der 
Benndorfer Sporthalle begrüßen zu dürfen.
02.03.2019
Männermannschaft – Bezirkspokal Süd
17.00 Uhr BSV 1928 Klostermansfeld : TSV Leuna
09.03.2019
1. Männermannschaft – Bezirksliga
17.45 Uhr BSV 1928 Klostermansfeld : Langenbogener SV
2. Männermannschaft – Kreisklasse
16.00 Uhr BSV 1928 Klostermansfeld II : SV 1925 Steuden
weibliche Jugend A – Bezirksliga
14.00 Uhr BSV 1928 Klostermansfeld : BSV 93 Magdeburg
männliche Jugend E – Bezirksliga
12.15 Uhr BSV 1928 Klostermansfeld : Langenbogener SV

(Änderungen vorbehalten)

Ahlsdorfer gewinnen Vereinswertung  
beim Heidelauf

Laut und lange jubelten die Läufer des SSV-MG-Ahlsdorf bei 
der Auswertung der Vereinswertung der Heideläufe.
Der Veranstalter der Heideläufe, Martin Springer, hatte 2017 
eine Vereinswertung für alle an den Heideläufen teilnehmen-

Einladung  
zum Frühjahrskonzert

Am 30.03.2019
findet um 14.00 Uhr
das diesjährige

Frühjahrskonzert  
der  

„Original Dippelsbacher Musikanten“

mit drei Gastorchestern aus Anlass des 
55-jährigen Bestehens des Orchesters

im Kulturhaus Ahlsdorf

statt.

Freunde der Musik sind hierzu recht 
herzlich eingeladen.
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Frauenkreis:
siehe Ahlsdorf

Evangelische Kirchengemeinde – St. Cyriacus,  
Wimmelburg

Gottesdienste:
Sonntag, 24.02., um 10.30 Uhr
Sonntag, 10.03., um 10.30 Uhr

Frauenkreis:
siehe Ahlsdorf

Evangelische Kirchengemeinde -  
St. Marien - Klostermansfeld

Gottesdienste

Sonntag, 17.02.2019, um 16.00 Uhr
Sonntag, 24.02.2019, um 16.00 Uhr
Sonntag, 03.03.2019, um 16.00 Uhr
Sonntag, 10.03.2019, um 16.00 Uhr

Gemeindenachmittag

Donnerstag, 14.02.19, um 14.00 Uhr im Gemeindehaus der 
ev. Kirchengemeinde
Die ev. Kirchengemeinde Klostermansfeld gehört zum Pfarrbe-
reich Mansfeld. Pfarrer Dr. Matthias Paul, Mansfeld, ist unter 
der Ruf-Nr. 034782 20320, Fax: 034782 909930, erreichbar.

Öffnungszeiten des Gemeindebüros Klostermans-
feld, Kirchstr. 3, Frau Römer

jeden Donnerstag, in der Zeit von 8.00 bis 11.00 Uhr
Tel.: 034772 25250, Fax: 034772 21858

Friedhofsverwaltung Klostermansfeld, Kirchstr. 3, 
Frau Römer,

Sprechzeit: Jeden Dienstag von 14.00 bis 17.00 Uhr, im Büro 
der Friedhofsverwaltung, Kirchstraße 3, 06308 Klostermans-
feld.
Die Friedhofsverwaltung ist unter der Telefonnummer: 034772 
839385 zu erreichen.

Katholische Pfarrei  
St. Georg Hettstedt
Gottesdienste

Mittwoch 18.00 Uhr Hl. Messe oder Vesper in Klostermansfeld
Freitag 08.30 Uhr Wortgottesfeier in Helbra
Sonntag 10.30 Uhr Hl. Messe in Helbra (24.02./10.03./24.02./

10.03.)
Klostermansfeld (17.02./03.03./17.03.)

Sakrament der Versöhnung:
Sie können gern über das Pfarrbüro oder direkt beim Pfarrer 
einen Termin zur Beichte oder einem persönlichem Gespräch 
mit Pfr. Zülicke oder Pfr. Vogler vereinbaren.

Termine

Fr., 15.02.
19.30 Uhr Kolpingabend in Hettstedt St. Josef

Herr H. Ullwer spricht zu Martin Luther
Mo., 18.02.
17.30 Uhr Glaubenskreis in Helbra im Casino
Mi., 20.02.
18.00 Uhr hl. Messe – Segen für alle Ehepaare
Fr., 01.03.
16.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen „Slowenien“ in Helbra 

im Casino
Di., 05.03.
15.00 Uhr Gottesdienst im APH Gerbstedt

Der „Kultur- und Heimatverein Wimmelburg“ e. V. lädt 
für Mittwoch, den 13. März, zu einer Vortragsveranstaltung 
ein.
Beginn ist 19:00 Uhr in der ehemaligen Grundschule 
Wimmelburg.
Unser Vereinsmitglied Herr Karl-Heinz Ludscheidt referiert 
zum Thema:

„Schule und Lehrer in Wimmelburg –
die einklassige Elementarschule 1821 – 1878“

Dazu sind alle Heimatfreunde und sonstigen Interessenten 
herzlich eingeladen.

Evangelische Kirchengemeinde – St. Katharina, 
Benndorf

Gottesdienste:
Sonntag, 17.02., um 9.30 Uhr
Sonntag, 03.03., um 9.30 Uhr

Frauenkreis:
Donnerstag, 14.02.
15.00 Uhr in Benndorf zusammen mit dem Helbraer Frauen-
kreis

Evangelische Kirchengemeinde – St. Stephanus, 
Helbra

Gottesdienste:
Sonntag, 17.02., um 10.30 Uhr
Sonntag, 03.03., um 10.30 Uhr

Frauenkreis:
siehe Benndorf

Ökumenischer Weltgebetstag

Freitag, 1. März 2019,
16.00 Uhr Helbra,

Kath. Gemeindezentrum

Evangelische Kirchengemeinde – St. Martin,  
Ahlsdorf

Gottesdienste:
Die Gottesdienste der Ahlsdorfer Gemeinde finden in den Win-
termonaten zusammen mit den Kreisfeldern in der Kreisfelder 
Kirche statt.

Frauenkreis:
Mittwoch,12.03.
15.00 Uhr in Wimmelburg zusammen mit dem Ahlsdorfer und 
Kreisfelder Frauenkreis

Evangelische Kirchengemeinde – St. Wigbert,  
Kreisfeld

Gottesdienste:
Samstag, 23.02., um 14.00 Uhr
Samstag, 09.03., um 14.00 Uhr
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Öffentliche Vorträge der Zeugen Jehovas

Datum: Vortragsthema:
17.02. Der Reisende Missionar Matthias Treptow hält an 

diesem Sonntag im Rahmen einer Besuchswoche in 
der Versammlung Eisleben den Vortrag:
„Wie können junge Menschen Glück und Erfolg fin-
den?“

24.02. „Wie können wir auf die rettende Macht Jehovas ver-
trauen?“

Die Vorträge finden – soweit nichts anderes vermerkt – jeweils 
um 10.00 Uhr im Königreichssaal, Gewerbegebiet Hunderta-
cker, Christian-Ottiliae-Straße 5a, Helbra, statt.

Benndorfer Einwohner mussten  
Wegebauten durchführen
Von Benndorf nach Helbra führte ein Feldweg. Dieser war in 
einem schlechten Zustand und musste von Zeit zu Zeit aus-
gebessert werden. Zu diesen Ausbesserungsarbeiten wurden 
Einwohner herangezogen, welche verpflichtet waren diese Ar-
beiten ohne Entgelt durchzuführen.
Teilweise mussten hierbei die Ackerbesitzer Fuhrwerke zur 
Verfügung stellen. Die für die Ausbesserungsarbeiten in Frage 
kommenden Einwohner weigerten sich im Jahre 1816 Ausbesse-
rungsarbeiten zu verrichten. Daraufhin sandte am 1. April des be-
treffenden Jahres der damalige Schulze Hansen ein Beschwer-
deschreiben an den Kreisamtmann in Helmsdorf. Dieser sandte 
sodann folgende Verfügung, welche die Pflicht zur Dienstleitung 
festlegte: „Unter den von den Schöppen Hansen zu Benndorf 
heute angezeigten Verhältnissen können sich die in den Bielert-
schen Mietshäusern wohnenden Personen der herkömmlichen 
Gemeinde Dienste unter keinem Vorwande entziehen und hat 
solches der Schöppe Hansen den selben zu eröffnen, wenn 
aber einer oder der andere sich dennoch weigern sollte seine 
desselbige Obliegenheit zu erfüllen, so wird gedachter Schöppe 
hierdurch autorisiert die geforderten Dienste für Geld leisten zu 
lassen und demnächst die Kostenrechnung darüber einzusen-
den, um solche nötigenfalls selbst durch Execution beitreiben 
zu lassen.“
Bereits im Jahre 1819 weigerten sich wiederum Einwohner 
notwendige Wegeausbesserungsarbeiten durchzuführen und 
zwar den Feldweg von Klostermansfeld nach Helbra. Der Berg-
mann Schuster aus Helbra hatte Beschwerde geführt über den 
schlechten Zustand des Weges. Die Ackerbesitzer wurden ver-
pflichtet die schlechten Wegstellen auszubessern. Nachdem sie 
sich geweigert hatten dieser Verpflichtung nachzukommen, wur-
de vom Landrat von Kersenbrock am 13. August folgendes ver-
fügt: „Wenn nach der Anzeige des Schulzen Hansen zu Benndorf 
vom 10. d. Mts. mehrere Einwohner der erhaltenen Aufforderung 
zuwider sich nicht zur Wegebesserung gestellt haben, so wird 
derselbe hierdurch autorisiert an die Stelle der Ungehorsamen 
Tagelöhner auf Kosten für so lange als sie gefehlt haben, anzu-
nehmen und die Arbeit durch diese verrichten zu lassen, über 
den Kostenbetrag ist sodann eine Liquidation in Duplo hier ein-
zusenden, um den Betrag einziehen lassen zu können, sofern 
dieselben nicht etwa vorziehen sollten, solchen sofort in Güte zu 
entrichten, zu welchem behuf ihnen die Liquidation nebst die-
ser Verfügung vorzulegen ist. Bei demnächstiger Einsendung ist 
sodann ausdrücklich anzuzeigen, wer von denselben bereits in 
Güte bezahlt hat und wer nicht.“

Bernd Voigt, Ortschronist Benndorf

Mi., 06.03. – Aschermittwoch
18.00 Uhr hl. Messe mit Aschekreuz in Klostermansfeld
19.00 Uhr Abendimbiss und 1. Themenabend mit Prof. Tie-

fensee in Klostermansfeld
Mo., 11.03.
17.30 Uhr Beginn der Exerzitien in Helbra im Casino
Mi., 13.03.
18.00 Uhr hl. Messe
19.00 Uhr Abendimbiss und 2. Themenabend mit Prof. Tie-

fensee in Klostermansfeld

Weitere Infos sind im Aushang, im Pfarrbrief und in unserer 
Homepage „www.mansfelder-land-kirche.de“ ersichtlich.

Kontakte:

Pfarrbüro: Tel.: 034772 83414; E-Mail: 
hettstedt.st-georg@bistum-mangdeburg.de

Pfarradministrator: Pfarrer Johannes Zülicke
Tel.: 03473 2929

Gemeinde-
referenten:

Teresa und Michael Hofmann
Tel.: 034772 839416 oder 017623907893

Pfarrkirche St. Gertrud Eisleben

sonntags: 10:00 Uhr Hochamt in der Pfarrkirche
Dienstag, 19.02., 
26.02., 05.03.

18:00 Uhr Anbetung und Abendmesse

Mittwoch, 13.02., 
06.03.

14:00 Uhr Hl. Messe, anschl. Senioren-
nachmittag

Gemeindehaus Eisleben:
Katechese: dienstags 15:30 Uhr
Scholaprobe: donnerstags 18:45 Uhr
Jugend: freitags 19:30 Uhr
Messdienerstunde: samstags 10:30 Uhr
Kolping: Donnerstag, 14.02. 19:30 Uhr
Radegundisgruppe: Mittwoch, 20.02. 15:00 Uhr
Weltgebetstag 
der Frauen:

Freitag, 01.03. 16:00 Uhr

Erstkommunionkurs: Samstag, 09.03. 10:00 Uhr
Küstertreffen: Sonntag, 10.03. nach dem Hochamt
Hergisdorf:
donnerstags 08:30 Uhr Hl. Messe/

Wortgottesfeier
sonntags 08:30 Uhr Hl. Messe/

Wortgottesfeier
Donnerstag, 07.02. 08:00 Uhr Anbetung und

Hl. Messe

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen:

Freitag, 22.02. 10:00 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim 
St. Mechthild

Sonntag, 
24.02.

14:00 Uhr St. Annen: Verabschiedung 
Pfarrer Hellmich

Sonntag, 
03.03.

15:00 Uhr Seniorenfasching im 
Gemeindehaus Eisleben

Freitag, 08.03. 10:00 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim 
Heilig-Geist-Stift

Aktuelle Änderungen bzw. Ergänzungen vorbehalten!
Bitte beachten Sie auch unsere Beiträge und Hinweise:
• unter: www.sanktgertrud.net
• im Aushang, Pfarrbrief sowie in den Vermeldungen

www.localbook.de
Jetzt aktuell auf …

Aktuelles aus Ihrem Ort.
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